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Bad Segeberg, den 11.06.2019

Entscheidung über Ihren Antrag auf Informationsgewährung
Ihr Antrag vom 21.05.2019

Bescheid

Sehr geehrter Herr Mäckelmann,

og 1. Auf IhrenAntragvom 21.05.2019gewähreich Ihnen Informationenüberamtli-
che lebensmittelrechtlicheKontrollendes Betriebes

Gül Döner

Heiderfelder Str. 1

███████████

2. DieInformationenumfassendie Termine derletzten beiden amtlichenlebensmit-
telrechtlichenKontrollendes BetriebessowieeineRechtsauskunft,ob im Rahmen
dieserKontrollenetwaigeBeanstandungenvorlagen.DieInformationenwerden
Ihnen frühestens 10 Tage nach Bekanntgabedieses Bescheides gegenüber dem

BetriebperEmailan ES frasdenstaat.dezugänglich
gemacht. Im Übrigen lehneich Ihren Antrag ab.

3. Verwaltungskostenwerdennicht erhoben.

Begründung:

T.
Am 21.05.2019haben SieperEmaileinenAntragnach dem Verbraucherinformati-
onsgesetz(VIG)überdieInternetplattform„TopfSecret"versandt,welcheunter
https://fragdenstaat.de/kampagnen/lebensmittelkontrolle/erreichbarist. DiePlatt-
form ermöglichtes Verbraucherinnenund Verbrauchern,im Internetmitwenigen
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KlicksstandardisierteAnträgeaufInformationsgewährungnach dem VIG zustellen.
In Ihrer Email lautetes auszugsweise:

Sehr geehrteDamen und Herren,

ichbeantragedieHerausgabe folgenderInformationen:

1. Wann haben diebeidenletzten lebensmittelrechtlichenBetriebsüberprü-
fungenim folgendenBetriebstattgefunden:

GülDönerEEE
Heiderfelder Str. 1

███████████

2.Kam es hierbeizu Beanstandungen?Fallsja,beantrageichhiermitdie
Herausgabedes entsprechendenKontrollberichtsan mich.(...)

Ichbitteum eineAntwortin elektronischerForm (E-Mail).

Auf der besagten Internetplattform finden sich u. a. folgende Hinweise:

HelfenSieuns,dieAktenschränkederKontrollbehördenzu öffnen!(...)
Bekommen Verbraucherinnenund VerbrauchereineAntwortaufihreAnfrage,
solltensiedieseaufTopfSecrethochladen,sodasssiedann fürallesichtbar
sind.(-)

Was mache ichmit derAntwortderBehörde?
Wenn Ihnen das Amt antwortet, veröffentlichen Sie diese Antwort bittebei

TopfSecret,damitauch anderesiesehen können!(...)Je mehr Menschen
das tun,destomehr Informationenfindenalle beiTopfSecret.(...)
DürfendieDokumente veröffentlichtwerden?
Ja.Dokumente, diezugeschicktwerden,dürfenauch (ggf.gescanntoderab-
fotografiertund) veröffentlichtwerden.

In der Vergangenheit wurden auf der Plattform schon zahlreiche Korrespondenzen

mitden fürdieInformationsgewährungzuständigenBehördenveröffentlicht.

Il.

Der Erlassdes Bescheidesist aufGrundlagedes soeben dargelegtenSachverhaltes
in dem eingangs  tenorierten Umfang rechtmäßig.

1.
DieStattgabeIhresAntragesalsauch dessenteilweiseAblehnung beruhen auf8 5

Abs.2 und 3 VIG.
Den nach 8 4 Abs. 1 VIG erforderlichenAntragauf InformationhabenSie inhinrei-
chend bestimmterForm gestellt.
Von einer Anhörung desBetriebes nach 8 87 Abs. 1 Landesverwaltungsgesetzes -

LVwGfür das LandSchleswig-Holstein(LVwG) konntegem. 8 5 Abs. 1 Satz2 Nr.1
VIG abgesehen werden,da diezu gewährenden Informationensolchei.S.d.8 2 Abs.
1 Satz 1 Nr.1 VIG darstellenund denBetriebnichtübermäßig belasten.
Die EntscheidungüberIhrenAntragerfolgtfristgerecht.Nach 8 5 Abs.2 Satz1 VIG
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muss die Behörde über einen Antrag auf Informationsgewährung grundsätzlich in-

nerhalb einer einmonatigen Regelfrist entscheiden. Die Frist verlängert sich jedoch
„bei Beteiligung Dritter" nach 8 5 Abs. 2 Satz 2 VIG auf zwei Monate. Der Begriff
des Beteiligten ist hierbei über den Verweis in 8 5 Abs. 1 VIG entsprechend der Re-
gelung in 8 78 LVwG auszulegen. Aufgrund der Dreieckskonstellation sind Dritte im
Sinne der Vorschrift die betroffenen Lebensmittelunternehmer, die materiell durch

den Auskunftsanspruch belastet werden, da Daten,die sie betreffen, nachgefragt
werden (vgl. Heinicke in Zipfel/Rathke Lebensmittelrecht, 171. EL Juli 2018, VIG 85

Rd. 7). Da der Betrieb somit als Dritter i.S.d. 8 5 Abs. 2 Satz 2 VIG anzusehenist,
gilt vorliegend eine zweimonatige Frist. Die Frist beginnt mit dem Eingangdesvoll-
ständigen und vorbehaltslosen Antrags. Ihr Antrag ist bei mir am 21.05.2019 einge-
gangen, d.h. dass die Entscheidungsfrist erst am 20.07.2019 abliefe.
Der Umfang dieses Bescheidesrichtet sich nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a) VIG.
Danach hat jeder nach Maßgabedes VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten

über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht
zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den
Abweichungen getroffen wordensind. Darunterfallen grundsätzlich konkrete Kon-
trollmaßnahmen und mögliche Verstöße einzelner Betriebe (sog. „Verstoß-Daten“,
vgl. BeckOK InfoMedienR/Rossi, 22. Ed. 1.5.2018, VIG 8 2 Rn. 32).

Für Ihren Antrag bedeutetdies konkret, dass ich diesem stattgebe. Ich werde Ihnen
Zugang zu Informationen über die Termine derletzten beiden amtlichen lebensmit-
telrechtlichen Kontrollen des Betriebes sowie eine Rechtsauskunft, ob im Rahmen
dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorlagen, gewähren.

Gesetzt den Fall, dass im Rahmen dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorla-
gen, dürfte ich Ihnen jedoch nicht die jeweiligen Kontrollberichte herausgeben, so-
dass Ihrem Antrag insoweit nicht entsprochen werden kann.

Dies begründet sich in dem Umstand, dass Sie Ihren Antrag überdie Internetplatt-
form Topf Secret gestellt haben. Intention der dort standardisiert erstellten VIG-

Anträgeist nicht allein die Erfüllung des individuellen Auskunftsbegehrensdes An-
tragsstellers, sondern vielmehr und maßgeblich die anschließende Veröffentlichung
der Informationen auf der Internetplattform. Dies wird sowohl aus den eingangs
zitierten Hinweisen als auch durch den Umstand, dass in der Vergangenheit schon
zahlreiche Korrespondenzen mit den für die Informationsgewährung zuständigen
Behörden veröffentlicht wordensind, zweifelsohne deutlich. So wurden durch die

Internetplattform sogar extra die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen,

dass eine Veröffentlichung automatisiert erfolgen kann.

Ein staatliches Informationshandeln, das zu einer unbegrenzten Veröffentlichung
von sämtlichen Verstößen eines Unternehmens gegenlebensmittel- oder futtermit-
telrechtliche Vorschriften beiträgt, ist im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit verfassungswidrig. Dies folgt aus der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) zu 8 40 Abs. 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

(LFGB). Nach dieser Norm sind Lebensmittelüberwachungsbehördenbei bedeutsa-
men Verstößen gegenlebensmittel- oder futtermittelrechtliche Vorschriften dazu
verpflichtet, diese von Amts wegenzu veröffentlichen. Das BVerfG hat diesbezüglich
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in seinem Beschluss vom 21.03.2018 (Az. 1 BvF 1/13) festgestellt, dass an eine tat-
sächliche Grundlage für den Verdachteines Verstoßes, der veröffentlicht werden
muss, hohe Anforderungenzu stellen sind. Ferner hat es festgestellt, dass die In-
formationsinteressen der Öffentlichkeit hinter den durch die Berufsfreiheit gem. Art.

12 Grundgesetz (GG) geschützten Interessen des Betriebes zurücktreten, wenn Ver-
stöße gegen lebensmittel- oder futtermittelrechtliche Vorschriften zeitlich unbe-

grenzt durch Lebensmittelüberwachungsbehörden veröffentlicht werden. Begründet
wird dies damit, dass die zeitlich unbegrenzte Vorhaltung teilweise nicht endgültig

festgestellter oder bereits behobener Rechtsverstöße zu einem erheblichen Verlust
des Ansehensführen können,der bei zunehmendem zeitlichen Abstand nicht mehr

von einem legitimen Informationsinteresse gedeckt wird (sog. Pranger-Wirkung).
Das bedeutet, dass Beanstandungen, die derart schwerwiegendsind, dass sie unter

Berücksichtigung der angeführten Rechtsprechung veröffentlicht werden dürfen, be-
reits nach der heutigen Rechtslage veröffentlicht werden müssen. Dies geschiehtin
Schleswig-Holstein für alle Kreise und kreisfreien Städte zentral auf der Homepage
des Verbraucherschutzministeriums.
Da der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch bei der ver-
fassungsgemäßen Auslegung des 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a) VIG gilt, kommtdie
Rechtsprechung des BVerfG zu 8 40 Abs. 1a LFGB auch insoweit zum Tragen. Die
beschriebene Pranger-Wirkungeiner vollumfänglichen Beantwortung sämtlicher

VIG-Anfragen über das Internetportal Topf Secret wäre im Hinblick auf die eindeuti-
ge Intention des Portals letzten Endesdie gleiche, als wenn die Behörde die Infor-
mationen selbst veröffentlichen würde. D.h.: Die Behörde kann nur weitergeben,
wassie selbst veröffentlichen darf. Kontrollberichte dürften auf Anfragen über das
Internetportal Topf Secret also theoretisch nur herausgegeben werden, wennsie

derart schwerwiegende Beanstandungenenthalten, dass sie ohnehin durch die Le-
bensmittelüberwachungsbehörden veröffentlicht werden müssen. Wenn der Antrag-

steller sich die begehrten Informationen in zumutbarer Weise aus allgemein zugäng-
lichen Quellen beschaffen kann, besteht gem. 8 4 Abs. 5 Satz 1 VIG allerdings kein
Informationsanspruch nach dem Verbraucherinformationsgesetz.

Nach 8 5 Abs. 3 Satz 1 VIG sind Ort, Zeit und Art des Informationszugangs mitzu-
teilen, soweit dem Antrag stattgegeben wird.
Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs begehrt, so darf dieser gem. 8 6
Abs. 1 Satz 2 VIG nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Sie ha-
ben in Ihrem Antrag ausdrücklich um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail)
gebeten. Dem werdeich entsprechen.
Zu beachten sind überdies 8 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 VIG. Danach darf - auch wenn

von der Anhörung Dritter abgesehen wird - der Informationszugangerst erfolgen,
wenndie Entscheidung dem oderder Dritten bekannt gegeben wordenist und die-
sem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wor-
den ist, wobei dieser Zeitraum 14 Tage nicht überschreiten soll. Aus diesem Grund
werden Ihnen die begehrten Informationen noch nicht in diesem Bescheid gewährt,
sondern frühestens 10 Tage nach seiner Bekanntgabe gegenüber dem Betrieb.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 7 Abs. 2 Satz 2 VIG.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
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erhoben werden. Der Widerspruchist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis
Segeberg, Der Landrat, HamburgerStr. 30, 23795 Bad Segeberg, einzulegen.
Ihr Widerspruch hätte gem. 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG keine aufschiebende Wirkung.

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise:

Zudem verarbeiten auch wir Ihre personenbezogenenDaten, soweit und solange

dies für die Durchführung des Antragsverfahrens erforderlichist.
Alle Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenenDaten und Ihren
diesbezüglichen Rechten könnenSie der unter dem nachstehendenLink abgelegten
Datenschutzerklärung entnehmen:

https://dse.segeberg.de/pdf/39 10 001.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage


